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Turniere 
 
Ein Turnierantrag und die Genehmigungen sind ab sofort über die Vereinsseite in click-TT 
abzuwickeln. 
 
Beim Jugend-Grand-Prix läuft das Antragsverfahren und die Genehmigung nach wie vor über 
die Verbandsgeschäftsstelle. 
 
Weitere Hinweise finden Sie im "Leitfaden für Vereine"  
(www.wttv.de/click-tt/leitfaden-vereine.pdf). 
 
Tipp: Informieren Sie unmittelbar nach der Einreichung den Bezirksschiedsrichterobmann (René 
Rüberg) über den vorliegenden Antrag. 
 
Haben Sie Fragen zu den Tischtennis-Regeln? 
Karl Brentjes (WTTV-Schiedsrichterausschuss) gibt Ihnen gerne Auskunft. 
 
 
 
Verbandsaufsicht 
 
In dieser Saison sind bei Spielen der Damen-Verbandsliga, Herren-Landesliga und Herren-
Verbandsliga mit Verbandsaufsichten zu rechnen. 
 
Dem Westdeutschen Tischtennis-Verband (WTTV) sowie seinen Bezirken und Kreisen ist es 
freigestellt, weitere Verbandsaufsichten auf allen Ebenen durchzuführen. Auf Antrag eines der 
beteiligten Vereine kann die zuständige Spielleitung für ein Meisterschafts- oder Pokalspiel 
ebenfalls eine Verbandsaufsicht anordnen. 
 
Die Kosten trägt der antragstellende Verein. 
 
Wird eine Verbandsaufsicht angeordnet, so hat ein Schiedsrichter die Aufgabe eines 
Oberschiedsrichters mit allen Rechten und Pflichten vor und während des Spieles 
wahrzunehmen (§ A 16.1 Wettspielordnung). 
 
 
Viele Grüße 
 
René Rüberg 
Schiedsrichterobmann – TT-Bezirk Münster 


